
 
 
 

ADAC - AC Mayen Clubsport        
auf der Nürburgring Sprint-Strecke       2. Lauf 13. April 2008 
                

Nennungsanschrift : 
ADAC Weser-Ems e.V. 
Ortsclubs, Jugend und Sport 
Bennigsenstr. 2 – 6 
28207 Bremen 
 

Wird vom Veranstalter ausgefüllt ! 
 
Eingang 

Start Nr. 

Tel. 0421 / 4994 -121 
Fax 0421 / 4994 -124   
 

NENNUNG        Nennungsschluss: 07. April 2008 
 

 

Die Unterzeichner melden hiermit für die obenstehende Veranstaltung das unten beschriebene Fahrzeug.  
 
 

Bewerber : 
  

Lizenz-Nr. : 
 

 

Sponsor   :   
  

Lizenz-Nr. : 
 

 

1. Fahrer 
 
Name : 

 
Vorname : 

 

 Int.   Nat.A/ EU-Profi   Nat.   T-Liz.
 
Strasse : 

 
PLZ / Ort : 

 

Liz.- Nr. :  

 
Telefon : 

 
Fax : 

 
E-Mail : 

 
Geb.Datum: 

 
Mobil: 

 
ADAC Mitg. Nr. : 

 

2. Fahrer 
 
Name : 

 
Vorname : 

 Int.   Nat.A/ EU-Profi   Nat.   T-Liz.

 
Strasse : 

 
PLZ / Ort : 

 

Liz.- Nr. :  

 
Telefon : 

 
Fax : 

 
E-Mail : 

 
Geb.Datum: 

 
Mobil: 

 
ADAC Mitg. Nr. : 

 

3. Fahrer 
 
Name : 

 
Vorname : 

 Int.   Nat.A/ EU-Profi   Nat.   T-Liz.

 
Strasse : 

 
PLZ / Ort : 

 

Liz.- Nr. :  

 
Telefon : 

 
Fax : 

 
E-Mail : 

 
Geb.Datum: 

 
Mobil: 

 
ADAC Mitg. Nr. : 

 

4. Fahrer 
 
Name : 

 
Vorname : 

 Int.   Nat.A/ EU-Profi   Nat.   T-Liz.

 
Strasse : 

 
PLZ / Ort : 

 

Liz.- Nr. :  

 
Telefon : 

 
Fax : 

 
E-Mail : 

 
Geb.Datum: 

 
Mobil: 

 
ADAC Mitg. Nr. : 

 
Fahrzeugdaten  

 

Fabrikat / Typ 
DACIA  Logan 1,6 l 

Pol. Kennzeichen 
Wagenpaß-Nr. 

Tag der 1. Zulassung 

Fahrgestell-Nr. 
 

Homologations-Nr. 
 

Felgengröße 
7 J 15 / ATS Type 70555 

Hubraum ccm 
1.598 

KW / PS 
66 / 90 

Reifengröße / -marke 
195/55 R 15 / Dunlop 

 

 
 
 



Allgemeine Vertragserklärungen von Bewerber und Fahrer 
ines Teammitgliedes (Bewerber, Fahrer, Mechaniker, Helfer usw.) die das Vertragsver-

 sind, 
ewachsen ist, 

nn und 
taltung einsetzen werden. 

nti-Doping-Regelwerk der Natio- 

nstalter werden, 
 Maßnahmen 

um Ausschluss der Haftung 
ivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von 

eigentümer, Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in 

die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines 

elfer 
ning, warm-up, Rennen) 

rt/Datum:................................................................Unterschriften: 
 

Sponsor:  

Bewerber und Fahrer müssen Tatsachen in der Person oder dem Verhalten e
hältnis mit dem Veranstalter berühren oder einen Schadensersatzanspruch begründen, für und gegen sich gelten lassen. Bewerber und Fahrer haften für alle 
Verpflichtungen aus dem Nennungsvertrag als Gesamtschuldner. 
Bewerber/Fahrer versichern, dass 

gaben richtig und vollständig- die in dieser Nennung gemachten An
- der Fahrer uneingeschränkt den Anforderungen der Rennwettbewerbe g
- das Fahrzeug in allen Punkten den technischen Bestimmungen entspricht, 

 werden ka- das Fahrzeug in allen Teilen durch die Technischen Kommissare untersucht
- sie das Fahrzeug nur in technisch und optisch einwandfreiem Zustand bei der jeweiligen Verans
Sie erklären mit ihrer Unterschrift weiter, dass 

r FIA (Fédération Internationale de l’Automobile), den DMSB-Reglements, dem A- sie von dem Internationalen Sportgesetz (ISG) de
nalen Anti-Doping Agentur (NADA-Code), den Allgemeinen Meisterschafstbestimmungen, den besonderen Serien-Bestimmungen, der Rechts- und Verfahrensord-
nung 
(RuVO), den DMSB-Umweltrichtlinien und den sonstigen FIA- und DMSB-Bestimmungen Kenntnis genommen haben, 
- sie diese als für sich verbindlich anerkennen und sie befolgen werden, 

il des Vertrages mit dem Vera- diese Regeln und Bestimmungen und die Erklärung in dieser Nennung mit ihrer Zustimmung Bestandte
- der DMSB, seine Gerichtsbarkeit, die Sportkommissare und die Veranstalter – jeweils im Rahmen ihrer Zuständigkeit – berechtigt sind, neben nderen
auch Strafen bei Verstößen gegen die sportlichen Regeln, sportgesetzlichen Bestimmungen und vertraglichen Pflichten – wie im ISG, der RuVO, den Reglements, 
Ausschreibungen und sonstigen Bestimmungen vorgesehen – festzusetzen – unbeschadet des Rechts, den im ISG, der RuVO und den Reglements geregelten  
Sportrechtsweg zu beschreiten, 
- sie sich verpflichten, keine Drogen zu nehmen oder verbotene Methoden zu verwenden, wie sie in der Verbotsliste des Anti-Doping-Regelwerks der WADA und 
den 
Anti-Doping-Bestimmungen der FIA definiert sind. 
Erklärungen von Bewerber und Fahrer z
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige z
ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. 
Bewerber und Fahrer erklären mit der Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
entstehen, und zwar gegen 
 die FIA, den DMSB, die Mitgliedsorganisatoren des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer,  

  Generalsekretäre, 
en Promotor/Serienorganisator,  die ADAC-Gaue, d

 den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstrecken
  Verbindung stehen, 

räger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden, und  den Straßenbaulastt
 die Erfüllungs - und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen 

außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen; 
gegen 

deren Teilnehmer (Bewerber, Fahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, den eigenen Bewerber,  die an
 den/die eigenen Fahrer, (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber/n und Fahrer/n, gehen vor!) und eigene H

verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den Rennwettbewerben (ungezeitetes, gezeitetes Trai
entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – 
auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – 
beruhen. 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe dieser Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, 
insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicherHaftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 
 
 
O

Bewerber :  

1. Fahrer : 2. Fahrer : 3. Fahrer : 4. Fahrer : 

 

bei nicht Volljährigen/Jugendlichen zusätzlich: 
 

______________________________________

Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers 
er des einzusetzenden Fahrzeuges sind, siehe vorstehende Angaben) 

n Verzicht auf Ansprüche jeder 

eigentümer, Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der  Organisation der Veranstaltung in 

n, die auf einer 

lnehmer/s und  

n, die auf einer 

__________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

Datum / Unterschrift von beiden Erziehungsberechtigten 
(Etwas ande bt wird oder res gilt, falls die elterliche Sorge von einem Elternteil allein ausgeü

einem Elternteil die elterliche Sorge vom Vormundschaftsgericht übertragen wurde) 
 

(Nur erforderlich, wenn Bewerber oder Fahrer nicht Eigentüm
Ich bin mit der Beteiligung des in der Nennung näher bezeichneten Fahrzeuges an der Veranstaltung einverstanden und erkläre de
Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 
 die FIA, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, 

  Generalsekretäre, 
en Promoter/Serienorganisator,  die ADAC-Gaue, d

 den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstrecken
Verbindung stehen, 
 den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden und 
 die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen 

e auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, di
–  auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäde

vorsätz-       lichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
–  auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungshilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen; 

gegen 
werber, Fahrer, Halter, Eigentümer der anderen eingesetzten Fahrzeuge, die Helfer der/des in der Nennung angegebenen  Tei die Be

  der anderen Teilnehmer sowie gegen den/die Bewerber, Fahrer, des von mir zur Verfügung gestellten Fahrzeuges  (anders lautende besondere  
g    Vereinbarungen zwischen Eigentümer, Bewerber, Fahrer/n, gehen vor!) verzichte ich auf Ansprüche  jeder Art für Schäden, die im Zusammenhan

  mit den Rennwettbewerben (ungezeitetes, gezeitetes Training, warm-up, Rennen) entstehen,  
er vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf ein

 – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäde
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines  gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungshilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen. 
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch 
außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Verzichtserklärung 
unberührt. 
 
 
 

Ort/Datum  Unterschrift  Name und Anschrift des Eigentümers in Blockschrift 


	ADAC Weser-Ems e.V.
	NENNUNG        Nennungsschluss: 07. April 2008
	DACIA  Logan 1,6 l


